
 

 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderungen der Strafprozessordnung 

1. Teil 1. Teil 
Allgemeines und Grundsätze des Verfahrens Allgemeines und Grundsätze des Verfahrens 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Das Strafverfahren und seine Grundsätze Das Strafverfahren und seine Grundsätze 

Beteiligung der Opfer Beteiligung der Opfer 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(2) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht sind verpflichtet, auf die 
Rechte und Interessen der Opfer von Straftaten angemessen Bedacht zu nehmen 
und alle Opfer über ihre wesentlichen Rechte im Verfahren sowie über die 
Möglichkeit zu informieren, Entschädigungs- oder Hilfeleistungen zu erhalten. 

(2) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht sind verpflichtet, auf die 
Rechte, Interessen und besonderen Schutzbedürfnisse der Opfer von Straftaten 
angemessen Bedacht zu nehmen und alle Opfer über ihre wesentlichen Rechte im 
Verfahren sowie über die Möglichkeit zu informieren, Entschädigungs- oder 
Hilfeleistungen zu erhalten. 

(3) … (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 
Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und 

Rechtsschutzbeauftragter 
Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und 

Rechtsschutzbeauftragter 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Staatsanwaltschaften und ihre Zuständigkeiten Staatsanwaltschaften und ihre Zuständigkeiten 

Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA) 

Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA) 

§ 20a. (1) … § 20a. (1) … 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB), 
wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b 
StGB) und soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 
die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils 
begangen wurde, strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und 
verwandte strafbare Handlungen nach den §§ 304 bis 309 StGB; 

 5. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB), 
wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b 
StGB) und soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 
die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils 
begangen wurde oder sich der Vorsatz darauf erstreckt, strafbare 
Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und verwandte strafbare 
Handlungen nach den §§ 304 bis 309 StGB; 

 6. bis 9. …  6. bis 9. … 

Örtliche Zuständigkeit Örtliche Zuständigkeit 

§ 25. (1) bis (6) … § 25. (1) bis (6) … 
 (7) Liegt der Ort, an dem die Straftat ausgeführt wurde oder ausgeführt 

werden sollte, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, so hat die 
Staatsanwaltschaft bei ihr einlangende Anzeigen auf Verlangen eines im Inland 
wohnhaften Anzeigers an die zuständige Behörde des anderen Mitgliedstaates 
weiterzuleiten, es sei denn, dass diese Straftat der inländischen Gerichtsbarkeit 
unterliegt. Von der Übermittlung kann abgesehen werden, wenn 

  1. die Tat und die für ihre Verfolgung wesentlichen Umstände der 
zuständigen ausländischen Behörde bekannt sind, oder 

  2. dem Anzeiger die Anzeige im Ausland möglich gewesen wäre, es sei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
denn, dass es sich um eine Straftat mit schweren Folgen handelt. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Gerichte Gerichte 

Landesgericht Landesgericht 

§ 31. (1) und (2) … § 31. (1) und (2) … 

(3) … (3) … 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6a. wegen des Vergehens des schweren Diebstahls (§ 128 Abs. 1 Z 5 StGB), 
des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Diebstahls (§ 130 zweiter 
Satz erster Fall StGB), der Vergehen der Entziehung von Energie (§ 132 
Abs. 2 erster Fall StGB), der Veruntreuung (§ 133 Abs. 2 erster Fall 
StGB), des schweren Betrugs (§ 147 Abs. 2 StGB), der Untreue (§ 153 
Abs. 3 erster Fall StGB), der Verbrechen der betrügerischen Krida (§ 156 
Abs. 1 StGB) und der Schädigung fremder Gläubiger (§ 157 StGB), wenn 
der durch die Tat herbeigeführte Schaden 50.000 Euro übersteigt oder die 
Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils 
begangen wurde oder sich jeweils der Vorsatz darauf erstreckt, 

 6a. des Vergehens des schweren Diebstahls (§ 128 Abs. 1 Z 5 StGB), des 
Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Diebstahls (§ 130 Abs. 2 erster 
Fall StGB), der Vergehen der Entziehung von Energie (§ 132 Abs. 2 
erster Fall StGB), der Veruntreuung (§ 133 Abs. 2 erster Fall StGB), des 
schweren Betrugs (§ 147 Abs. 2 StGB), der Untreue (§ 153 Abs. 3 erster 
Fall StGB), der Verbrechen der betrügerischen Krida (§ 156 Abs. 1 StGB) 
und der Schädigung fremder Gläubiger (§ 157 StGB), wenn der durch die 
Tat herbeigeführte Schaden 50.000 Euro übersteigt oder die Tat in Bezug 
auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begangen wurde 
oder sich jeweils der Vorsatz darauf erstreckt, 

 7. …  7. … 

(4) … (4) … 

 1. …  1. … 

 2. der im § 30 Abs. 1 Z 1 bis 9 angeführten Vergehen,  2. der im § 30 Abs. 1 Z 1 bis 9a angeführten Vergehen, 

 3. …  3. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 
Beschuldigter und Verteidiger Beschuldigter und Verteidiger 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Der Beschuldigte Der Beschuldigte 

Rechtsbelehrung Rechtsbelehrung 

§ 50. (1) und (2) … § 50. (1) und (2) … 

(3) Der Umstand der erteilten oder ergänzten Belehrung des Beschuldigten ist 
schriftlich festzuhalten (§§ 95 und 96). 

(3) Der Umstand der erteilten oder ergänzten Belehrung des Beschuldigten 
sowie eines Verzichts auf ein Recht des Beschuldigten ist schriftlich festzuhalten 
(§§ 95 und 96). 

§ 56. (1) und (2) … § 56. (1) und (2) … 

(3) Wesentliche Aktenstücke sind die Anordnung und gerichtliche 
Bewilligung der Festnahme, im Falle des § 171 Abs. 2 die schriftliche Begründung 
der Kriminalpolizei, der Beschluss auf Verhängung oder Fortsetzung der 
Untersuchungshaft, die Anklage sowie die Ausfertigung des noch nicht 
rechtskräftigen Urteils. Diese Aktenstücke sind, soweit nicht nach Abs. 5 oder 6 
vorgegangen wird, im Fall des § 171 Abs. 2 durch die Kriminalpolizei, im Übrigen 
jedoch durch die Staatsanwalt oder im Fall der Verhängung oder Fortsetzung der 
Untersuchungshaft und im Hauptverfahren (§ 210 Abs. 2) durch das Gericht 
schriftlich übersetzen zu lassen. 

(3) Wesentliche Aktenstücke sind die Anordnung und gerichtliche 
Bewilligung der Festnahme, im Falle des § 171 Abs. 2 die schriftliche Begründung 
der Kriminalpolizei, der Beschluss auf Verhängung oder Fortsetzung der 
Untersuchungshaft, die Anklage sowie die Ausfertigung des noch nicht 
rechtskräftigen Urteils. Diese Aktenstücke sind, soweit nicht nach Abs. 5 oder 6 
vorgegangen wird, im Fall des § 171 Abs. 2 durch die Kriminalpolizei, im Übrigen 
jedoch durch die Staatsanwaltschaft oder im Fall der Verhängung oder Fortsetzung 
der Untersuchungshaft und im Hauptverfahren (§ 210 Abs. 2) durch das Gericht 
schriftlich übersetzen zu lassen. 

(4) bis (7) …  

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Der Verteidiger Der Verteidiger 

§ 59. (1) Dem festgenommenen Beschuldigten ist zu ermöglichen, Kontakt 
mit einem Verteidiger aufzunehmen und ihn zu bevollmächtigen. Dieser Kontakt 
darf vor Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt überwacht werden und 
auf das für die Erteilung der Vollmacht und eine allgemeine Rechtsauskunft 
notwendige Ausmaß beschränkt werden, soweit dies erforderlich erscheint, um 

§ 59. (1) Dem festgenommenen Beschuldigten ist zu ermöglichen, Kontakt 
mit einem Verteidiger aufzunehmen und ihn zu bevollmächtigen. Dieser Kontakt 
darf vor Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt auf das für die 
Erteilung der Vollmacht und eine allgemeine Rechtsauskunft notwendige Ausmaß 
beschränkt werden, soweit dies aufgrund besonderer Umstände unbedingt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eine Beeinträchtigung der Ermittlungen oder von Beweismitteln abzuwenden. erforderlich erscheint, um eine erhebliche Beeinträchtigung der Ermittlungen oder 

von Beweismitteln durch eine sofortige Vernehmung oder andere unverzügliche 
Ermittlungen abzuwenden. In diesem Fall ist dem Beschuldigten sogleich oder 
innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche Begründung der Kriminalpolizei für 
diese Beschränkung zuzustellen. 

(2) Der Beschuldigte kann sich mit seinem Verteidiger verständigen, ohne 
dabei überwacht zu werden. Wird jedoch der Beschuldigte auch wegen 
Verabredungs- oder Verdunkelungsgefahr angehalten und ist auf Grund 
besonderer, schwer wiegender Umstände zu befürchten, dass der Kontakt mit dem 
Verteidiger zu einer Beeinträchtigung von Beweismitteln führen könnte, so kann 
die Staatsanwaltschaft, vor Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt 
auch die Kriminalpolizei, die Überwachung des Kontakts mit dem Verteidiger 
anordnen. Die Überwachung darf in jedem Fall nur mit Kenntnis des 
Beschuldigten und des Verteidigers sowie längstens für eine Dauer von zwei 
Monaten ab Festnahme erfolgen; nach Einbringen der Anklage gegen den 
Beschuldigten ist sie jedenfalls zu beenden. 

(2) Der Beschuldigte kann sich mit seinem Verteidiger verständigen, ohne 
dabei überwacht zu werden. 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 
Opfer und ihre Rechte Opfer und ihre Rechte 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Allgemeines Allgemeines 

Definitionen Definitionen 

§ 65. Im Sinne dieses Gesetzes ist § 65. Im Sinne dieses Gesetzes ist 

 1. „Opfer“  1. „Opfer“ 

 a) jede Person, die durch eine vorsätzlich begangene Straftat Gewalt oder 
gefährlicher Drohung ausgesetzt oder in ihrer sexuellen Integrität 
beeinträchtigt worden sein könnte, 

 a) jede Person, die durch eine vorsätzlich begangene Straftat Gewalt oder 
gefährlicher Drohung ausgesetzt, in ihrer sexuellen Integrität und 
Selbstbestimmung beeinträchtigt oder deren persönliche Abhängigkeit 
durch eine solche Straftat ausgenützt worden sein könnte, 

 b) der Ehegatte, der eingetragene Partner, der Lebensgefährte, die 
Verwandten in gerader Linie, der Bruder oder die Schwester einer 
Person, deren Tod durch eine Straftat herbeigeführt worden sein 

 b) der Ehegatte, der eingetragene Partner, der Lebensgefährte, die 
Verwandten in gerader Linie, der Bruder oder die Schwester einer 
Person, deren Tod durch eine Straftat herbeigeführt worden sein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
könnte, oder andere Angehörige, die Zeugen der Tat waren, könnte, oder andere Angehörige und Unterhaltsberechtigte, die Zeugen 

der Tat waren, 
 c) …  c) … 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Opfer und Privatbeteiligte Opfer und Privatbeteiligte 

Opferrechte Opferrechte 

§ 66. (1) … § 66. (1) … 

 1. …  1. … 
  1a. eine schriftliche Bestätigung ihrer Anzeige zu erhalten (§ 80 Abs. 1), 
  1b. auf ehestmögliche Beurteilung ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit 

(§ 66a), 
 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

 5. auf Übersetzungshilfe durch Dolmetschleistungen nach Maßgabe des § 56 
Abs. 2 und 7, 

 5. auf Übersetzungshilfe durch Dolmetschleistungen nach Maßgabe des 
Abs. 3, 

 6. bis 8. …  6. bis 8. … 

(2) ... (2) ... 
 (3) Übersetzungshilfe ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 

§ 56 zu gewähren. Als wesentliche Aktenstücke, die auf Verlangen des Opfers zu 
übersetzen sind, gelten die schriftliche Bestätigung der Anzeige (§ 80 Abs. 1), die 
Verständigung von der Einstellung des Ermittlungsverfahrens und deren 
Begründung (§ 194 Abs. 2) sowie eine Ausfertigung des Urteils und der 
Strafverfügung (§ 491); bei der Prüfung der Erforderlichkeit tritt an Stelle der 
Erforderlichkeit zur Wahrung der Verteidigungsrechte jene zur Wahrung der 
Rechte und Interessen des Opfers (§ 10). 

 (4) Der Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, nähere Bestimmungen über 
die Voraussetzungen der Beauftragung einer Einrichtung nach Abs. 2 und über 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Qualitätsstandards der Prozessbegleitung, insbesondere über die Aus- und 
Weiterbildung von Prozessbegleitern, im Verordnungsweg zu erlassen. 

 Besondere Schutzbedürftigkeit von Opfern 
 § 66a. (1) Opfer haben das Recht auf ehestmögliche Beurteilung und 

Feststellung ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit nach Maßgabe ihres Alters, 
ihres seelischen und gesundheitlichen Zustands sowie der Art und konkreten 
Umstände der Straftat. Als besonders schutzbedürftig gelten jedenfalls Opfer, die 
 1. in ihrer sexuellen Integrität und Selbstbestimmung verletzt worden sein 

könnten, 
 2. Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) ausgesetzt gewesen sein könnten, 

 3. minderjährig (§ 74 Abs. 1 Z 3 StGB) sind, 

 4. psychisch krank oder geistig behindert sind. 

 (2) Besonders schutzbedürftige Opfer haben das Recht: 
  1. zu verlangen, im Ermittlungsverfahren nach Möglichkeit von einer Person 

des gleichen Geschlechts vernommen zu werden, 
  2. die Beantwortung von Fragen nach Umständen aus ihrem 

höchstpersönlichen Lebensbereich oder nach Einzelheiten der Straftat, 
deren Schilderung sie für unzumutbar halten, zu verweigern (§ 158 Abs. 1 
Z 2), 

  3. zu verlangen, im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung auf 
schonende Weise vernommen zu werden (§§ 165, 250 Abs. 3), und zwar 
ein minderjähriges Opfer, das durch die dem Beschuldigten zur Last 
gelegte Straftat in seiner Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnte, 
auf die in § 165 Abs. 3 beschriebene Art und Weise, gegebenenfalls durch 
einen Sachverständigen, 

  4. zu verlangen, die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung auszuschließen 
(§ 229 Abs. 1), 

  5. unverzüglich von Amts wegen im Sinne der §§ 177 Abs. 5 und 181a 
informiert zu werden, 

  6. einer Vernehmung eine Person ihres Vertrauens beizuziehen (§ 160 
Abs. 2). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (3) Ist ein gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Opfers der Straftat 

verdächtig oder überwiesen, besteht sonst die Gefahr eines Widerstreitens der 
Interessen des minderjährigen Opfers und seines gesetzlichen Vertreters oder kann 
dem minderjährigen Opfer im Strafverfahren kein gesetzlicher Vertreter beistehen, 
so ist beim Pflegschaftsgericht die Bestellung eines Kurators anzuregen. 

 (4) Einem Opfer, dem auf Antrag Rechte nach Abs. 2 nicht gewährt werden, 
sind die Gründe dafür mitzuteilen. 

Recht auf Information Recht auf Information 

§ 70. (1) Sobald ein Ermittlungsverfahren gegen einen bestimmten 
Beschuldigten geführt wird, hat die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft 
Opfer über ihre wesentlichen Rechte (§§ 66 und 67) zu informieren. Dies darf nur 
solange unterbleiben, als dadurch der Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. 
Opfer im Sinn des § 65 Z 1 lit. a oder b sind spätestens vor ihrer ersten Befragung 
über die Voraussetzungen der Prozessbegleitung zu informieren. Opfer von 
Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) oder Opfer im Sinn des § 65 Z 1 lit. a sind 
überdies spätestens im Zeitpunkt ihrer Vernehmung im Sinne des § 177 Abs. 5 
sowie darüber zu informieren, dass sie berechtigt sind, auf Antrag unverzüglich 
vom ersten unbewachten Verlassen der Anstalt oder von der bevorstehenden oder 
erfolgten Entlassung des Strafgefangenen verständigt zu werden (§ 149 Abs. 5 
StVG). 

§ 70. (1) Sobald ein Ermittlungsverfahren gegen einen bestimmten 
Beschuldigten geführt wird, hat die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft 
Opfer über ihre wesentlichen Rechte (§§ 66 bis 67) zu informieren. Dies darf nur 
solange unterbleiben, als dadurch der Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. 
Opfer im Sinn des § 65 Z 1 lit. a oder b sind spätestens vor ihrer ersten Befragung 
über die Voraussetzungen der Prozessbegleitung und besonders schutzbedürftige 
Opfer über ihre Rechte nach § 66a zu informieren. Opfer im Sinn des § 65 Z 1 
sind überdies spätestens im Zeitpunkt ihrer Vernehmung im Sinne der §§ 177 
Abs. 5 und 181a sowie darüber zu informieren, dass sie berechtigt sind, auf Antrag 
unverzüglich von der Flucht und Wiederergreifung des Geflohenen (§ 106 Abs. 4 
StVG) sowie vom ersten unbewachten Verlassen der Anstalt oder von der 
bevorstehenden oder erfolgten Entlassung des Strafgefangenen (§ 149 Abs. 5 
StVG) verständigt zu werden. § 50 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(1a) Nach erfolgter Belehrung kann das Opfer in jeder Lage des Verfahrens 
erklären, auf weitere Verständigungen und Ladungen zu verzichten, in welchem 
Fall von einer weiteren Beteiligung des Opfers am Verfahren Abstand zu nehmen 
ist. 

 

(2) Opfer, die in ihrer sexuellen Integrität verletzt worden sein könnten, sind 
spätestens vor ihrer ersten Befragung überdies über die folgenden, ihnen 
zustehenden Rechte zu informieren: 

(2) Nach erfolgter Belehrung kann das Opfer in jeder Lage des Verfahrens 
erklären, auf weitere Verständigungen und Ladungen zu verzichten, in welchem 
Fall von einer weiteren Beteiligung des Opfers am Verfahren Abstand zu nehmen 
ist. 

 1.bis 4. …  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 
Gemeinsame Bestimmungen Gemeinsame Bestimmungen 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Anzeigepflicht, Anzeige- und Anhalterecht Anzeigepflicht, Anzeige- und Anhalterecht 

Anzeige- und Anhalterecht Anzeige- und Anhalterecht 

§ 80. (1) Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung Kenntnis erlangt, 
ist zur Anzeige an Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt. 

§ 80. (1) Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung Kenntnis erlangt, 
ist zur Anzeige an Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt. Erstattet ein 
Opfer (§ 65 Z 1) Anzeige, so ist ihm auf Verlangen eine schriftliche Bestätigung 
der Anzeige auszufolgen. 

(2) … (2) … 

Sicherstellung, Beschlagnahme, Auskunft über Bankkonten und 
Bankgeschäfte 

Sicherstellung, Beschlagnahme, Auskunft aus dem Kontenregister und 
Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte 

§ 109. 
 1. und 2 ... 

§ 109. 
 1. und 2 ... 

 3. „Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte“  „3. „Auskunft aus dem Kontenregister“ die Abfrage und Übermittlung von 
Daten aus dem Kontenregister (§§ 2 und 4 Kontenregistergesetz, BGBl. I 
Nr. 116/2015); 

 a. die Bekanntgabe des Namens und sonstiger Daten über die Identität 
des Inhabers einer Geschäftsverbindung sowie dessen Anschrift und 
die Auskunft, ob ein Beschuldigter eine Geschäftsverbindung mit 
diesem Institut unterhält, aus einer solchen wirtschaftlich berechtigt ist 
oder für sie bevollmächtigt ist, sowie die Herausgabe aller Unterlagen 
über die Identität des Inhabers der Geschäftsverbindung und über 
seine Verfügungsberechtigung, 

 

 b. die Einsicht in Urkunden und andere Unterlagen eines Kredit- oder 
Finanzinstituts über Art und Umfang einer Geschäftsverbindung und 
damit im Zusammenhang stehende Geschäftsvorgänge und sonstige 
Geschäftsvorfälle für einen bestimmten vergangenen oder zukünftigen 
Zeitraum. 

 

  4. „Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte“ die Herausgabe aller 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterlagen über die Identität des Inhabers einer Geschäftsverbindung 
und über seine Verfügungsberechtigung, die Einsicht in Urkunden und 
andere Unterlagen eines Kredit- oder Finanzinstituts über Art und 
Umfang einer Geschäftsverbindung und damit im Zusammenhang 
stehende Geschäftsvorgänge und sonstige Geschäftsvorfälle für einen 
bestimmten vergangenen oder zukünftigen Zeitraum. 

Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte Auskunft aus dem Kontenregister und Auskunft über Bankkonten und 
Bankgeschäfte 

§ 116. (1) Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte ist zulässig, wenn 
sie zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat oder eines Vergehens, 
das in die Zuständigkeit des Landesgerichts fällt (§ 31 Abs. 2 bis 4), oder zur 
Aufklärung der Voraussetzungen einer Anordnung auf Auskunft nach Abs. 2 Z 2 
in Verfahren wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, für die im 
Hauptverfahren das Landesgericht zuständig wäre (§ 31 Abs. 2 bis 4) erforderlich 
erscheint. 

§ 116. (1) Auskunft aus dem Kontenregister und Auskunft über Bankkonten 
und Bankgeschäfte sind zulässig, wenn sie zur Aufklärung einer vorsätzlich 
begangenen Straftat oder eines Vergehens, das in die Zuständigkeit des 
Landesgerichts fällt (§ 31 Abs. 2 bis 4), oder zur Aufklärung der 
Voraussetzungen einer Anordnung auf Auskunft nach Abs. 2 Z 2 in Verfahren 
wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, für die im Hauptverfahren das 
Landesgericht zuständig wäre (§ 31 Abs. 2 bis 4), erforderlich erscheinen. 

(2) Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte nach § 109 Z 3 lit. b ist 
darüber hinaus nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen 
ist, 

(2) Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
(3) Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte ist durch die 

Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilligung anzuordnen. 
(3) Auskunft aus dem Kontenregister ist von der Staatsanwaltschaft 

anzuordnen (§ 102). 
(4) Anordnung und Bewilligung der Auskunftserteilung haben zu enthalten: (4) Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte ist durch die 

Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilligung anzuordnen. 
Anordnung und Bewilligung der Auskunftserteilung haben zu enthalten: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
(5) Die Anordnung samt gerichtlicher Bewilligung ist dem Kredit- oder 

Finanzinstitut, dem Beschuldigten und den aus der Geschäftsverbindung 
verfügungsberechtigten Personen zuzustellen, sobald diese der Staatsanwaltschaft 
bekannt geworden sind. Die Zustellung an den Beschuldigten und an die 
Verfügungsberechtigten kann aufgeschoben werden, solange durch sie der Zweck 
der Ermittlungen gefährdet wäre. Hierüber ist das Kredit- oder Finanzinstitut zu 
informieren, das die Anordnung und alle mit ihr verbundenen Tatsachen und 
Vorgänge gegenüber Kunden und Dritten geheim zu halten hat. 
 

(5) Die Anordnung der Auskunft aus dem Kontenregister und die 
Anordnung der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte samt gerichtlicher 
Bewilligung sind dem Beschuldigten und den aus der Geschäftsverbindung 
verfügungsberechtigten Personen zuzustellen, sobald diese der Staatsanwaltschaft 
bekannt geworden sind. Die Anordnung der Auskunft über Bankkonten und 
Bankgeschäfte samt gerichtlicher Bewilligung ist darüber hinaus dem Kredit- 
oder Finanzinstitut zuzustellen. Die Zustellung an den Beschuldigten und an die 
Verfügungsberechtigten kann aufgeschoben werden, solange dadurch der Zweck 
der Ermittlungen gefährdet wäre. Im Fall einer Anordnung der Auskunft über 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bankkonten und Bankgeschäfte ist hierüber das Kredit- oder Finanzinstitut zu 
informieren, das die Anordnung und alle mit ihr verbundenen Tatsachen und 
Vorgänge gegenüber Kunden und Dritten geheim zu halten hat. 

(6) Kredit- oder Finanzinstitute und ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, die 
Auskünfte zu erteilen sowie die Urkunden und Unterlagen einsehen zu lassen und 
herauszugeben. Dies hat auf einem elektronischen Datenträger in einem 
allgemein gebräuchlichen Dateiformat zu erfolgen, wenn zur Führung der 
Geschäftsverbindung automationsunterstützte Datenverarbeitung verwendet wird. 
Einer Beschwerde gegen die gerichtliche Bewilligung kommt aufschiebende 
Wirkung zu; erklärt das Kredit- oder Finanzinstitut jedoch bestimmte Auskünfte 
nicht zu erteilen oder Unterlagen nicht herauszugeben, so ist nach §§ 93 Abs. 2 
und 112 mit der Maßgabe vorzugehen, dass das Gericht (§ 31 Abs. 1 Z 3) nach 
§ 112 Abs. 2 zu entscheiden hat, in welchem Ausmaß Auskünfte zu erteilen bzw. 
in welchem Umfang Unterlagen für weitere Ermittlungen zu verwenden sind. 
Eine Durchsuchung des Kredit- oder Finanzinstituts bedarf stets einer Anordnung 
der Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilligung. §§ 110 Abs. 4 
und 111 Abs. 3 sind anzuwenden. 

(6) Kredit- oder Finanzinstitute und ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, die 
Auskünfte zu erteilen sowie die Urkunden und Unterlagen einsehen zu lassen und 
herauszugeben. Dies hat auf einem elektronischen Datenträger in einem 
allgemein gebräuchlichen Dateiformat zu erfolgen, wenn zur Führung der 
Geschäftsverbindung automationsunterstützte Datenverarbeitung verwendet wird. 
Einer Beschwerde des Kredit- oder Finanzinstituts gegen die gerichtliche 
Bewilligung kommt aufschiebende Wirkung zu. Wird einem Einspruch wegen 
Rechtsverletzung oder einer Beschwerde Folge gegeben, so gilt § 89 Abs. 4. Eine 
Durchsuchung des Kredit- oder Finanzinstituts bedarf stets einer Anordnung der 
Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilligung. §§ 110 Abs. 4 und 
111 Abs. 3 sind anzuwenden. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Sachverständige und Dolmetscher, 

Leichenbeschau und Obduktion 

Sachverständige und Dolmetscher, 

Leichenbeschau und Obduktion 
Leichenbeschau und Obduktion Leichenbeschau und Obduktion 

§ 128. (1) Sofern nicht ein natürlicher Tod feststeht, hat die Kriminalpolizei 
einen Arzt beizuziehen und grundsätzlich am Ort der Auffindung die äußere 
Beschaffenheit der Leiche zu besichtigen, der Staatsanwaltschaft über das 
Ergebnis der Leichenbeschau zu berichten (§ 100 Abs. 2 Z 2) und dafür zu 
sorgen, dass die Leiche für den Fall der Obduktion zur Verfügung steht. 

§ 128. (1) Sofern nicht ein natürlicher Tod feststeht, hat die Kriminalpolizei 
einen Arzt beizuziehen und grundsätzlich am Ort der Auffindung die äußere 
Beschaffenheit der Leiche zu besichtigen, der Staatsanwaltschaft über das 
Ergebnis der Leichenbeschau zu berichten und dafür zu sorgen, dass die Leiche 
für den Fall der Obduktion zur Verfügung steht. 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
Gemeinsame Bestimmungen Gemeinsame Bestimmungen 

§ 133. (1) bis (4) ... § 133. (1) bis (4) ... 
 (5) Aufgrund eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 3 gewonnene Erkenntnisse 

dürfen bei sonstiger Nichtigkeit nicht als Beweismittel verwendet werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gemeinsame Bestimmungen Gemeinsame Bestimmungen 

§ 137. (1) bis (2) … § 137. (1) bis (2) … 
(3) Ermittlungsmaßnahmen nach den §§ 135 und 136 dürfen nur für einen 

solchen künftigen, in den Fällen des § 135 Abs. 2 und 2a auch vergangenen, 
Zeitraum angeordnet werden, der zur Erreichung ihres Zwecks voraussichtlich 
erforderlich ist. Eine neuerliche Anordnung ist jeweils zulässig, soweit auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die weitere Durchführung der 
Ermittlungsmaßnahme Erfolg haben werde. Im Übrigen ist die 
Ermittlungsmaßnahme zu beenden, sobald ihre Voraussetzungen wegfallen. 

(3) Ermittlungsmaßnahmen nach den §§ 135 und136 dürfen nur für einen 
solchen künftigen, in den Fällen der §§ 135 Abs. 2 auch vergangenen, Zeitraum 
angeordnet werden, der zur Erreichung ihres Zwecks voraussichtlich erforderlich 
ist. Eine neuerliche Anordnung ist jeweils zulässig, soweit auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass die weitere Durchführung der 
Ermittlungsmaßnahme Erfolg haben werde. Im Übrigen ist die 
Ermittlungsmaßnahme zu beenden, sobald ihre Voraussetzungen wegfallen. 

§ 138. (1) … § 138. (1) … 
(2) Betreiber von Post- und Telegrafendiensten sind verpflichtet, an der 

Beschlagnahme von Briefen mitzuwirken und auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft solche Sendungen bis zum Eintreffen einer gerichtlichen 
Bewilligung zurückzuhalten; ergeht eine solche Bewilligung nicht binnen drei 
Tagen, so dürfen sie die Beförderung nicht weiter verschieben. Anbieter (§ 92 
Abs. 1 Z 3 TKG) und sonstige Diensteanbieter (§§ 13, 16 und 18 Abs. 2 des E – 
Commerce – Gesetzes, BGBl. I Nr. 152/2001) sind verpflichtet, Auskunft über 
Daten einer Nachrichtenübermittlung (§ 135 Abs. 2) und über Vorratsdaten 
(§ 135 Abs. 2a) zu erteilen und an einer Überwachung von Nachrichten (§ 135 
Abs. 3) mitzuwirken. 

(2) Betreiber von Post- und Telegrafendiensten sind verpflichtet, an der 
Beschlagnahme von Briefen mitzuwirken und auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft solche Sendungen bis zum Eintreffen einer gerichtlichen 
Bewilligung zurückzuhalten; ergeht eine solche Bewilligung nicht binnen drei 
Tagen, so dürfen sie die Beförderung nicht weiter verschieben. Anbieter (§ 92 
Abs. 3 Z 1 TKG) und sonstige Diensteanbieter (§§ 13, 16 und 18 Abs. 2 des E – 
Commerce – Gesetzes, BGBl. I Nr. 152/2001) sind verpflichtet, Auskunft über 
Daten einer Nachrichtenübermittlung (§ 135 Abs. 2) zu erteilen und an einer 
Überwachung von Nachrichten (§ 135 Abs. 3) mitzuwirken. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 und ihren Umfang sowie die allfällige 
Verpflichtung, mit der Anordnung und Bewilligung verbundene Tatsachen und 
Vorgänge gegenüber Dritten geheim zu halten, hat die Staatsanwaltschaft dem 
Anbieter mit gesonderter Anordnung aufzutragen; diese Anordnung hat die 
entsprechende gerichtliche Bewilligung anzuführen. Die §§ 93 Abs. 2, 111 Abs. 3 
sowie die Bestimmungen über die Durchsuchung gelten sinngemäß. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 und ihren Umfang sowie die allfällige 
Verpflichtung, mit der Anordnung und Bewilligung verbundene Tatsachen und 
Vorgänge gegenüber Dritten geheim zu halten, hat die Staatsanwaltschaft dem 
Anbieter oder sonstigen Dienstanbieter mit gesonderter Anordnung aufzutragen; 
diese Anordnung hat die entsprechende gerichtliche Bewilligung anzuführen. Die 
§§ 93 Abs. 2, 111 Abs. 3 sowie die Bestimmungen über die Durchsuchung gelten 
sinngemäß. 

(4) bis (5) ... (4) bis (5) ... 
§ 140. (1) … § 140. (1) … 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. in den Fällen der §§ 135 Abs. 1, Abs. 2 Z 2 bis 4, Abs. 2a, Abs. 3 Z 2 bis 

4 nur zum Nachweis einer vorsätzlich begangenen strafbaren Handlung, 
deretwegen die Ermittlungsmaßnahme angeordnet wurde oder hätte 
angeordnet werden können. 

 4. in den Fällen der §§ 135 Abs. 1, Abs. 2 Z 2 bis 4, Abs. 3 Z 2 bis 4 nur 
zum Nachweis einer vorsätzlich begangenen strafbaren Handlung, 
deretwegen die Ermittlungsmaßnahme angeordnet wurde oder hätte 
angeordnet werden können. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 
Automationsunterstützter Datenabgleich Automationsunterstützter Datenabgleich 

Datenabgleich Datenabgleich 
§ 141. (1) bis (3) ... § 141. (1) bis (3) ... 
(4) Sensible Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) dürfen in einen Datenabgleich nicht 

einbezogen werden. Dies gilt nicht für Daten über die Staatsangehörigkeit, Daten 
zur tatbildmäßigen Bezeichnung einer Tätergruppe sowie für Daten, die 
Staatsanwaltschaften oder Sicherheitsbehörden durch erkennungsdienstliche 
Maßnahmen, durch Durchsuchung einer Person, durch körperliche Untersuchung 
oder durch molekulargenetische Analyse rechtmäßig ermittelt haben, sofern diese 
Daten ausschließlich für einen Datenabgleich nach Abs. 1 verwendet werden. 
Daten von Personenvereinigungen, deren Zweck in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einem der besonders geschützten Merkmale steht, dürfen in 
einen Datenabgleich in keinem Fall einbezogen werden. 

(4) Sensible Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) dürfen in einen Datenabgleich nicht 
einbezogen werden. Dies gilt nicht für Daten über die Staatsangehörigkeit, Daten 
zur tatbildmäßigen Bezeichnung einer Tätergruppe sowie für Daten, die 
Staatsanwaltschaften oder Sicherheitsbehörden durch erkennungsdienstliche 
Maßnahmen, durch Durchsuchung einer Person, durch körperliche Untersuchung 
oder durch molekulargenetische Analyse rechtmäßig ermittelt haben, sofern diese 
Daten ausschließlich für einen Datenabgleich nach Abs. 2 verwendet werden. 
Daten von Personenvereinigungen, deren Zweck in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einem der besonders geschützten Merkmale steht, dürfen in 
einen Datenabgleich in keinem Fall einbezogen werden. 

Durchführung Durchführung 
§ 142. (1) bis (4) ... § 142. (1) bis (4) ... 

 (5) Wird einer Beschwerde gegen die Bewilligung einer Anordnung Folge 
gegeben oder die Anordnung des automationsunterstützten Datenabgleichs aus 
anderen Gründen widerrufen, so ist zugleich anzuordnen, dass alle in den 
Datenabgleich einbezogenen und alle durch ihn gewonnenen Daten zu vernichten 
und personenbezogene Daten, die auf andere Datenträger übertragen wurden, 
unverzüglich zu löschen sind. Gleiches gilt, wenn der automationsunterstützte 
Datenabgleich ergibt, dass die Merkmale auf keine Person zutreffen. 

§ 147. (1) Dem Rechtsschutzbeauftragten obliegt die Prüfung und Kontrolle 
der Anordnung, Genehmigung, Bewilligung und Durchführung 

§ 147. (1) Dem Rechtsschutzbeauftragten obliegt die Prüfung und Kontrolle 
der Anordnung, Genehmigung, Bewilligung und Durchführung 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
2a. der Auskunft über Vorratsdaten nach § 135 Abs. 2a,  

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 
(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

  
§ 155. (1) … § 155. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
 3. Personen, denen Zugang zu klassifizierten Informationen des 

Nationalrates oder des Bundesrates gewährt wurde, soweit sie gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Informationsordnung des 
Nationalrates und des Bundesrates, BGBl. I Nr. 102/2014, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind, 

 3. Personen, denen Zugang zu klassifizierten Informationen des 
Nationalrates oder des Bundesrates gewährt wurde, soweit sie gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Informationsordnung des 
Nationalrates und des Bundesrates, BGBl. I Nr. 101/2014, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind, 

 4. …  4. … 
(2) und (3) … (2) und (3) … 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 
Erkundigungen und Vernehmungen Erkundigungen und Vernehmungen 

Aussagebefreiung Aussagebefreiung 
§ 156. (1) ... § 156. (1) ... 

 1. ...  1. ... 
 2. Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte Straftat 

verletzt worden sein könnten und zur Zeit ihrer Vernehmung das 
vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder in ihrer 
Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnten, wenn die Parteien 
Gelegenheit hatten, sich an einer vorausgegangenen kontradiktorischen 
Einvernahme zu beteiligen (§§ 165, 247). 

 2. Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte Straftat 
verletzt worden sein könnten und zur Zeit ihrer Vernehmung 
minderjährig sind oder in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein 
könnten, wenn die Parteien Gelegenheit hatten, sich an einer 
vorausgegangenen kontradiktorischen Einvernahme zu beteiligen 
(§§ 165, 247). 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Aussageverweigerung Aussageverweigerung 

§ 157. (1) ... § 157. (1) ... 
(2) Das Recht der in Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Personen, die Aussage zu 

verweigern, darf bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden, insbesondere 
nicht durch Sicherstellung und Beschlagnahme von Unterlagen oder auf 
Datenträgern gespeicherten Informationen oder durch Vernehmung der 
Hilfskräfte oder der Personen, die zur Ausbildung an der berufsmäßigen Tätigkeit 
nach Abs. 1 Z 2 bis 4 teilnehmen. 

(2) Das Recht der in Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Personen, die Aussage zu 
verweigern, darf bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden, insbesondere 
nicht durch Sicherstellung und Beschlagnahme von Unterlagen oder auf 
Datenträgern gespeicherten Informationen, selbst wenn sich diese in der 
Verfügungsmacht einer anderen Person befinden, oder durch Vernehmung der 
Hilfskräfte oder der Personen, die zur Ausbildung an der berufsmäßigen Tätigkeit 
nach Abs. 1 Z 2 bis 4 teilnehmen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gegenüberstellung Gegenüberstellung 

§ 163. (1) bis (3) ... § 163. (1) bis (3) ... 
 (4) Sofern der Beschuldigte zur Gegenüberstellung beigezogen wird, ist auch 

seinem Verteidiger Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. 
Vernehmung des Beschuldigten Vernehmung des Beschuldigten 

§ 164. (1) ... § 164. (1) ... 
(2) Der Beschuldigte hat das Recht, seiner Vernehmung einen Verteidiger 

beizuziehen; dieser darf sich an der Vernehmung selbst auf keine Weise 
beteiligen, jedoch nach deren Abschluss ergänzende Fragen an den Beschuldigten 
richten. Während der Vernehmung darf sich der Beschuldigte nicht mit dem 
Verteidiger über die Beantwortung einzelner Fragen beraten. Von der Beiziehung 
eines Verteidigers kann jedoch abgesehen werden, soweit dies erforderlich 
erscheint, um eine Gefahr für die Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung von 
Beweismitteln abzuwenden. In diesem Fall ist nach Möglichkeit eine Ton- oder 
Bildaufnahme (§ 97) anzufertigen. 

(2) Der Beschuldigte hat das Recht, seiner Vernehmung einen Verteidiger 
beizuziehen und sich mit diesem über die Beantwortung einzelner Fragen zu 
beraten. Darüber hinaus darf sich der Verteidiger an der Vernehmung auf keine 
Weise beteiligen, jedoch nach deren Abschluss ergänzende Fragen an den 
Beschuldigten richten. Von der Beiziehung eines Verteidigers kann jedoch 
abgesehen werden, soweit dies aufgrund besonderer Umstände unbedingt 
erforderlich erscheint, um eine erhebliche Gefahr für die Ermittlungen oder eine 
Beeinträchtigung von Beweismitteln durch eine sofortige Vernehmung oder 
andere unverzügliche Ermittlungen abzuwenden. In diesem Fall ist dem 
Beschuldigten sogleich oder innerhalb von 24 Stunden eine Anordnung der 
Staatsanwaltschaft oder eine schriftliche Begründung der Kriminalpolizei für 
diese Beschränkung zuzustellen und nach Möglichkeit eine Ton- oder 
Bildaufnahme (§ 97) anzufertigen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
Kontradiktorische Vernehmung des Beschuldigten oder eines Zeugen Kontradiktorische Vernehmung des Beschuldigten oder eines Zeugen 
§ 165. (1) und (2) ... § 165. (1) und (2) ... 
(3) Bei der Vernehmung eines Zeugen ist in seinem Interesse, besonders mit 

Rücksicht auf sein geringes Alter oder seinen seelischen oder gesundheitlichen 
Zustand, oder im Interesse der Wahrheitsfindung auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen die Gelegenheit zur Beteiligung derart 
zu beschränken, dass die Beteiligten des Verfahrens (Abs. 2) und ihre Vertreter 
die Vernehmung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung mitverfolgen und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der 
Befragung anwesend zu sein. Insbesondere wenn der Zeuge das vierzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann in diesem Fall ein Sachverständiger mit 
der Befragung beauftragt werden. In jedem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass 
eine Begegnung des Zeugen mit dem Beschuldigten und anderen 

(3) Bei der Vernehmung eines besonders schutzwürdigen Opfers (§ 66a) 
oder eines Zeugen, auf den die in § 66a erwähnten Kriterien zutreffen, oder sonst 
im Interesse der Wahrheitsfindung ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder von 
Amts wegen die Gelegenheit zur Beteiligung derart zu beschränken, dass die 
Beteiligten des Verfahrens (Abs. 2) und ihre Vertreter die Vernehmung unter 
Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung 
mitverfolgen und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der Befragung 
anwesend zu sein. Insbesondere beim Vorliegen besonderer Schutzbedürftigkeit 
kann ein Sachverständiger mit der Befragung beauftragt werden. In jedem Fall ist 
dafür Sorge zu tragen, dass eine Begegnung des Zeugen mit dem Beschuldigten 
und anderen Verfahrensbeteiligten möglichst unterbleibt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahrensbeteiligten möglichst unterbleibt. 

(4) Einen Zeugen, der das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte Straftat in seiner 
Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnte, hat das Gericht in jedem Fall auf 
die in Abs. 3 beschriebene Art und Weise zu vernehmen, die übrigen im § 156 
Abs. 1 Z 1 und 2 erwähnten Zeugen dann, wenn sie oder die Staatsanwaltschaft 
dies beantragen. 

(4) Opfer im Sinn des § 66a Abs. 2 Z 3 hat das Gericht in jedem Fall auf die 
in Abs. 3 beschriebene Art und Weise zu vernehmen, die übrigen im § 66a und 
im § 156 Abs. 1 Z 1 und 2 erwähnten Zeugen dann, wenn sie oder die 
Staatsanwaltschaft dies beantragen. 

(5) Vor der Vernehmung hat das Gericht den Zeugen überdies darüber zu 
informieren, dass das Protokoll in der Hauptverhandlung verlesen und Ton- oder 
Bildaufnahmen der Vernehmung vorgeführt werden können, auch wenn er im 
weiteren Verfahren die Aussage verweigern sollte. Soweit ein Sachverständiger 
mit der Durchführung der Befragung beauftragt wurde (Abs. 3), obliegt diesem 
die Vornahme dieser Information und jener nach §§ 161 Abs. 1. … 

(5) Vor der Vernehmung hat das Gericht den Zeugen überdies darüber zu 
informieren, dass das Protokoll in der Hauptverhandlung verlesen und Ton- oder 
Bildaufnahmen der Vernehmung vorgeführt werden können, auch wenn er im 
weiteren Verfahren die Aussage verweigern sollte. Soweit ein Sachverständiger 
mit der Durchführung der Befragung beauftragt wurde (Abs. 3), obliegt diesem 
die Vornahme dieser Information und jener nach § 161 Abs. 1. … 

(6) ... (6) ... 

9. Hauptstück 9. Hauptstück 
Fahndung, Festnahme und Untersuchungshaft Fahndung, Festnahme und Untersuchungshaft 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Festnahme Festnahme 

Zulässigkeit Zulässigkeit 
§ 171. (1) bis (3) ... § 171. (1) bis (3) ... 
(4) Dem Beschuldigten ist sogleich oder unmittelbar nach seiner Festnahme 

schriftlich in einer für ihn verständlichen Art und Weise sowie in einer Sprache, 
die er versteht, Rechtsbelehrung (§ 50) zu erteilen, die ihn darüber hinaus zu 
informieren hat, dass er 

(4) Dem Beschuldigten ist sogleich oder unmittelbar nach seiner Festnahme 
schriftlich in einer für ihn verständlichen Art und Weise sowie in einer Sprache, 
die er versteht, Rechtsbelehrung (§ 50) zu erteilen, die ihn darüber hinaus zu 
informieren hat, dass er 

 1. ...  1. ... 
 2. berechtigt ist,  2. berechtigt ist, 
 a. einen Angehörigen oder eine andere Vertrauensperson und einen 

Verteidiger von seiner Festnahme zu verständigen oder verständigen 
zu lassen (Art. 4 Abs. 7 BVG über den Schutz der persönlichen 
Freiheit), 

 a. einen Angehörigen oder eine andere Vertrauensperson und einen 
Verteidiger unverzüglich von seiner Festnahme zu verständigen oder 
verständigen zu lassen (Art. 4 Abs. 7 BVG über den Schutz der 
persönlichen Freiheit), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 b. ...  b. ... 
 c. seine konsularische Vertretung verständigen zu lassen (Art. 36 des 

Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen, BGBl. 
Nr. 318/1969), 

 c. seine konsularische Vertretung unverzüglich verständigen zu lassen 
(Art. 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische 
Beziehungen, BGBl. Nr. 318/1969), 

 d. ...  d. ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Untersuchungshaft Untersuchungshaft 

Aufhebung der Untersuchungshaft Aufhebung der Untersuchungshaft 
§ 177. (1) bis (4) ... § 177. (1) bis (4) ... 
(5) Soweit das Opfer dies beantragt hat, ist es von einer Freilassung des 

Beschuldigten vor Fällung des Urteils erster Instanz unter Angabe der hiefür 
maßgeblichen Gründe und der dem Beschuldigten auferlegten gelinderen Mittel 
sogleich zu verständigen. Opfer von Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) und 
Opfer gemäß § 65 Z 1 lit. a sind jedenfalls unverzüglich von Amts wegen in 
diesem Sinn zu informieren. Diese Verständigung hat die Kriminalpolizei, bei der 
Entlassung aus der Untersuchungshaft jedoch die Staatsanwaltschaft zu 
veranlassen. 

(5) Soweit das Opfer dies beantragt hat, ist es von einer Freilassung des 
Beschuldigten vor Fällung des Urteils erster Instanz unter Angabe der hiefür 
maßgeblichen Gründe und der dem Beschuldigten auferlegten gelinderen Mittel 
sogleich zu verständigen. Opfer nach § 65 Abs. 1 Z 1 lit. a und besonders 
schutzbedürftige Opfer (§ 66a) sind jedenfalls unverzüglich von Amts wegen zu 
verständigen. Diese Verständigung hat die Kriminalpolizei, bei der Entlassung 
aus der Untersuchungshaft jedoch die Staatsanwaltschaft zu veranlassen. 

 Flucht 
 § 181a. Soweit das Opfer dies beantragt hat, ist es von einer Flucht des in 

Untersuchungshaft angehaltenen Beschuldigten vor Fällung des Urteils erster 
Instanz sowie von seiner Wiederergreifung sogleich zu verständigen. Die 
Justizanstalt hat die Staatsanwaltschaft unverzüglich von der Flucht und 
Wiedereinbringung zu verständigen, die sodann die Verständigung des Opfers zu 
veranlassen hat. 

Verkehr mit der Außenwelt Verkehr mit der Außenwelt 
§ 188. (1) … § 188. (1) … 
(2) Angehaltene Beschuldigte sind berechtigt, auf eigene Kosten mit anderen 

Personen und Stellen schriftlich zu verkehren und zu telefonieren, es sei denn, 
dass durch den außerordentlichen Umfang des Brief- oder Telefonverkehrs die 
Überwachung beeinträchtigt wird. In diesem Fall sind diejenigen 
Beschränkungen anzuordnen, die für eine einwandfreie Überwachung notwendig 

(2) Angehaltene Beschuldigte sind berechtigt, auf eigene Kosten mit anderen 
Personen und Stellen schriftlich zu verkehren und zu telefonieren, es sei denn, 
dass durch den außerordentlichen Umfang des Brief- oder Telefonverkehrs die 
Überwachung beeinträchtigt wird. In diesem Fall sind diejenigen 
Beschränkungen anzuordnen, die für eine einwandfreie Überwachung notwendig 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind. Schreiben, von denen eine Beeinträchtigung des Haftzweckes zu befürchten 
ist, sind zurückzuhalten, soweit sich nicht aus den Bestimmungen der §§ 88, 90a 
bis 90b und 96a des Strafvollzugsgesetzes über den schriftlichen Verkehr mit 
Behörden und Rechtsbeiständen etwas anderes ergibt. Schreiben angehaltener 
Beschuldigter an einen inländischen allgemeinen Vertretungskörper, ein 
inländisches Gericht, eine andere inländische Behörde oder an Organe der 
Europäischen Union sowie an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
dürfen in keinem Fall zurückgehalten werden. Für die Überwachung des Inhalts 
von Telefongesprächen gilt Abs. 1 Z 2. 

sind. Das Lesen des Schriftverkehrs mit dem Verteidiger ist unzulässig. 
Schreiben, von denen eine Beeinträchtigung des Haftzweckes zu befürchten ist, 
sind zurückzuhalten, soweit sich nicht aus den Bestimmungen der §§ 90a bis 90b 
und 96a des Strafvollzugsgesetzes über den schriftlichen Verkehr mit Behörden 
und Rechtsbeiständen etwas anderes ergibt. Schreiben angehaltener Beschuldigter 
an einen inländischen allgemeinen Vertretungskörper, ein inländisches Gericht, 
eine andere inländische Behörde oder an Organe der Europäischen Union sowie 
an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dürfen in keinem Fall 
zurückgehalten werden. Für die Überwachung des Inhalts von Telefongesprächen 
gilt Abs. 1 Z 2. 

3. Teil 3. Teil 
Beendigung des Ermittlungsverfahrens Beendigung des Ermittlungsverfahrens 

10. Hauptstück 10. Hauptstück 
Einstellung, Abbrechung und Fortführung des 

Ermittlungsverfahrens 

Einstellung, Abbrechung und Fortführung des 

Ermittlungsverfahrens 
§ 196. (1) ... § 196. (1) ... 
(2) Anträge, die verspätet oder von einer nicht berechtigten Person 

eingebracht wurden, bereits rechtskräftig erledigt sind oder den Voraussetzungen 
des § 195 nicht entsprechen, hat das Gericht als unzulässig zurückzuweisen und 
im Übrigen in der Sache zu entscheiden. Wird ein Antrag zurück- oder 
abgewiesen, so ist die Zahlung eines Pauschalkostenbeitrags von 90 Euro 
aufzutragen. Haben mehrere Opfer wegen derselben Handlung erfolglos eine 
Fortführung beantragt, so haften sie für den Pauschalkostenbeitrag zur ungeteilten 
Hand; dem Rechtsschutzbeauftragten ist in keinem Fall ein Pauschalkostenbeitrag 
aufzuerlegen. § 391 gilt sinngemäß. 

(2) Anträge, die verspätet oder von einer nicht berechtigten Person 
eingebracht wurden, bereits rechtskräftig erledigt sind oder den Voraussetzungen 
des § 195 nicht entsprechen, hat das Gericht als unzulässig zurückzuweisen und 
im Übrigen in der Sache zu entscheiden. Der Antrag eines minderjährigen Opfers 
auf Fortführung bedarf keiner pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Wird ein 
Antrag zurück- oder abgewiesen, so ist die Zahlung eines Pauschalkostenbeitrags 
von 90 Euro aufzutragen. Haben mehrere Opfer wegen derselben Handlung 
erfolglos eine Fortführung beantragt, so haften sie für den Pauschalkostenbeitrag 
zur ungeteilten Hand. Minderjährigen Opfern und dem Rechtsschutzbeauftragten 
ist in keinem Fall ein Pauschalkostenbeitrag aufzuerlegen. § 391 gilt sinngemäß. 

Abbrechung des Ermittlungsverfahrens gegen Abwesende und gegen 
unbekannte Täter 

Abbrechung des Ermittlungsverfahrens gegen Abwesende und gegen 
unbekannte Täter 

§ 197. (1) bis (2a) ... § 197. (1) bis (2a) ... 
 (2b) Wenn eine Vernehmung des Beschuldigten (§§ 164, 165 StPO) wegen 

dessen schwerwiegender Erkrankung nicht in absehbarer Zeit durchgeführt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden kann, ist sinngemäß nach Abs. 2a erster Satz vorzugehen. 

4. Teil 4. Teil 
Haupt- und Rechtsmittelverfahren Haupt- und Rechtsmittelverfahren 

14. Hauptstück 14. Hauptstück 
Hauptverfahren vor dem Landesgericht als Schöffengericht und 

Rechtsmittel gegen dessen Urteile 
Hauptverfahren vor dem Landesgericht als Schöffengericht und 

Rechtsmittel gegen dessen Urteile 

4. Vernehmung des Angeklagten 4. Vernehmung des Angeklagten 
§ 245. (1) bis (2) ... § 245. (1) bis (2) ... 
(3) Der Angeklagte darf sich während der Hauptverhandlung mit seinem 

Verteidiger besprechen, jedoch nicht über die Beantwortung einzelner Fragen 
beraten. 

(3) Der Angeklagte darf sich während der Hauptverhandlung mit seinem 
Verteidiger besprechen. 

§ 275. Erkrankt der Angeklagte während der Hauptverhandlung in dem 
Maße, daß er ihr nicht weiter beiwohnen kann, und willigt er nicht selbst ein, daß 
die Verhandlung in seiner Abwesenheit fortgesetzt und seine im 
Ermittlungsverfahren oder in einer früheren Hauptverhandlung abgelegte 
Aussage vorgelesen werde, so ist die Verhandlung zu vertagen. 

§ 275. Erkrankt der Angeklagte während der Hauptverhandlung in dem 
Maße, daß er ihr nicht weiter beiwohnen kann, und willigt er nicht selbst ein, daß 
die Verhandlung in seiner Abwesenheit fortgesetzt und seine im 
Ermittlungsverfahren oder in einer früheren Hauptverhandlung abgelegte 
Aussage vorgelesen werde, so ist die Verhandlung zu vertagen. § 197 Abs. 2b gilt 
sinngemäß. 

§ 281. (1) Die Nichtigkeitsbeschwerde kann gegen ein freisprechendes Urteil 
nur zum Nachteile, gegen ein verurteilendes sowohl zum Vorteile als auch zum 
Nachteile des Angeklagten ergriffen werden, jedoch, sofern sie nicht nach 
besonderen gesetzlichen Vorschriften auch in anderen Fällen zugelassen ist, nur 
wegen eines der folgenden Nichtigkeitsgründe: 

§ 281. (1) Die Nichtigkeitsbeschwerde kann gegen ein freisprechendes Urteil 
nur zum Nachteile, gegen ein verurteilendes sowohl zum Vorteile als auch zum 
Nachteile des Angeklagten ergriffen werden, jedoch, sofern sie nicht nach 
besonderen gesetzlichen Vorschriften auch in anderen Fällen zugelassen ist, nur 
wegen eines der folgenden Nichtigkeitsgründe: 

 1. bis 2. ...  1. bis 2. ... 
 3. wenn in der Hauptverhandlung eine Bestimmung verletzt oder missachtet 

worden ist, deren Einhaltung das Gesetz bei sonstiger Nichtigkeit 
anordnet (§§ 126 Abs. 4, 140 Abs. 1, 144 Abs. 1, 155 Abs. 1, 157 Abs. 2 
und 159 Abs. 3, 221 Abs. 2, 228, 240a, 250, 252, 260, 271, 427, 430 
Abs. 3 und 4 sowie 439 Abs. 1 und 2); 

 3. wenn in der Hauptverhandlung eine Bestimmung verletzt oder missachtet 
worden ist, deren Einhaltung das Gesetz bei sonstiger Nichtigkeit 
anordnet (§§ 126 Abs. 4, 133 Abs. 5, 140 Abs. 1, 144 Abs. 1, 155 Abs. 1, 
157 Abs. 2 und 159 Abs. 3, 221 Abs. 2, 228, 240a, 250, 252, 260, 271, 
427, 430 Abs. 3 und 4 sowie 439 Abs. 1 und 2); 

 4. bis 11. ...  4. bis 11. ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

5. Teil 5. Teil 
Besondere Verfahren Besondere Verfahren 

15. Hauptstück 15. Hauptstück 
Hauptverhandlung vor dem Landesgericht als Geschworenengericht und 

Rechtsmittel gegen dessen Urteile 
Hauptverhandlung vor dem Landesgericht als Geschworenengericht und 

Rechtsmittel gegen dessen Urteile 
§ 345. (1) Die Nichtigkeitsbeschwerde kann, sofern sie nicht nach 

besonderen gesetzlichen Vorschriften auch in anderen Fällen zugelassen ist, nur 
wegen eines der folgenden Nichtigkeitsgründe ergriffen werden: 

§ 345. (1) Die Nichtigkeitsbeschwerde kann, sofern sie nicht nach 
besonderen gesetzlichen Vorschriften auch in anderen Fällen zugelassen ist, nur 
wegen eines der folgenden Nichtigkeitsgründe ergriffen werden: 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. wenn in der Hauptverhandlung eine Bestimmung verletzt oder missachtet 

worden ist, deren Einhaltung das Gesetz bei sonstiger Nichtigkeit 
anordnet (§§ 126 Abs. 4, 140 Abs. 1, 144 Abs. 1, 155 Abs. 1, 157 Abs. 2 
und 159 Abs. 3, 221 Abs. 2, 228, 250, 252, 260, 271, 305, 310, 329, 340, 
427, 430 Abs. 3 und 4 sowie 439 Abs. 1 und 2); 

 4. wenn in der Hauptverhandlung eine Bestimmung verletzt oder missachtet 
worden ist, deren Einhaltung das Gesetz bei sonstiger Nichtigkeit 
anordnet (§§ 126 Abs. 4, 133 Abs. 5, 140 Abs. 1, 144 Abs. 1, 155 Abs. 1, 
157 Abs. 2 und 159 Abs. 3, 221 Abs. 2, 228, 250, 252, 260, 271, 305, 
310, 329, 340, 427, 430 Abs. 3 und 4 sowie 439 Abs. 1 und 2); 

 5. bis 11. ...  5. bis 11. ... 

19. Hauptstück 19. Hauptstück 
Vollstreckung der Urteile Vollstreckung der Urteile 

§ 409. (1) Wenn der Verurteilte eine über ihn verhängte Geldstrafe nicht 
unverzüglich nach Eintritt der Rechtskraft erlegt, ist er schriftlich aufzufordern, 
die Strafe binnen vierzehn Tagen zu zahlen, widrigens sie zwangsweise 
eingetrieben werde. Gleiches gilt für den Verfall nach § 20 Abs. 3 StGB. 

§ 409. (1) Wenn der Verurteilte eine über ihn verhängte Geldstrafe nicht 
unverzüglich nach Eintritt der Rechtskraft erlegt, ist er schriftlich aufzufordern, 
die Strafe binnen vierzehn Tagen zu zahlen, widrigens sie zwangsweise 
eingetrieben werde. Gleiches gilt für den Verfall nach § 20 Abs. 3 StGB und die 
Konfiskation nach § 19a Abs. 1a StGB. 

(2) Wie Geldstrafen einzutreiben sind, ist im Gerichtlichen 
Einbringungsgesetz 1962, in der jeweils geltenden Fassung, bestimmt. 

(2) Wie die im Abs. 1 genannten Geldbeträge einzutreiben sind, wird im 
Gerichtlichen Einbringungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung angeordnet. 
Die Auskunft aus dem Kontenregister oder die Auskunft über Bankkonten und 
Bankgeschäfte (§§ 116, 210 Abs. 3 StPO) ist auch dann zulässig, wenn auf Grund 
bestimmter Umstände anzunehmen ist, dass Vermögenswerte zur Vollstreckung 
einer Geldstrafe, einer Konfiskation (§ 19a StGB), eines Verfalls (§ 20 StGB), 
eines erweiterten Verfalls (§ 20b StGB) oder einer anderen gesetzlich 
vorgesehenen vermögensrechtlichen Anordnung aufgefunden werden können. 
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20. Hauptstück 20. Hauptstück 
Verfahren gegen Abwesende Verfahren gegen Abwesende 

§ 427. (1) ... § 427. (1) ... 
(2) Soweit die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht 

durchgeführt werden kann, sei es, weil die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht 
vorliegen oder der Vorsitzende die Anwesenheit des Angeklagten zur 
umfassenden Beurteilung des Anklagevorwurfs für erforderlich hält, so ist die 
Hauptverhandlung gemäß § 226 zu vertagen und gegebenenfalls die Vorführung 
des Angeklagten anzuordnen. Ist der Angeklagte jedoch flüchtig oder 
unbekannten Aufenthalts, so ist gemäß § 197 Abs. 1 vorzugehen. 

(2) Soweit die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht 
durchgeführt werden kann, sei es, weil die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht 
vorliegen oder der Vorsitzende die Anwesenheit des Angeklagten zur 
umfassenden Beurteilung des Anklagevorwurfs für erforderlich hält, so ist die 
Hauptverhandlung gemäß § 226 zu vertagen und gegebenenfalls die Vorführung 
des Angeklagten anzuordnen. Ist der Angeklagte jedoch flüchtig oder 
unbekannten Aufenthalts, so ist gemäß § 197 Abs. 1 vorzugehen. § 197 Abs. 2b 
gilt sinngemäß. 

(3) ... (3) ... 
§ 445. (1) und (2) … § 445. (1) und (2) … 
(2a) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß auch für eine Anordnung 

der Konfiskation (§ 19 StGB), wenn das Verfahren wegen Straftaten, die mit dem 
Vorsatz der unrechtmäßigen Bereicherung oder der Erlangung eines Vorteils 
begangen wurden, wegen Krankheit oder Flucht nach § 197 abgebrochen wurde, 
jedoch auf Grund ausreichend geklärten Sachverhalts nahe liegt, dass im Fall 
einer Verurteilung eine Konfiskation (§ 19a StGB) ausgesprochen würde und der 
Angeklagte gemäß §§ 164 oder 165 zum Anklagevorwurf und zu den 
Voraussetzungen der Anordnung der Konfiskation vernommen wurde. 

(2a) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß auch für eine Anordnung 
der Konfiskation (§ 19a StGB), wenn das Verfahren wegen Straftaten, die mit 
dem Vorsatz der unrechtmäßigen Bereicherung oder der Erlangung eines Vorteils 
begangen wurden, wegen Krankheit oder Flucht nach § 197 abgebrochen wurde, 
jedoch auf Grund ausreichend geklärten Sachverhalts nahe liegt, dass im Fall 
einer Verurteilung eine Konfiskation (§ 19a StGB) ausgesprochen würde und der 
Angeklagte gemäß §§ 164 oder 165 zum Anklagevorwurf und zu den 
Voraussetzungen der Anordnung der Konfiskation vernommen wurde. 

(3) und (4) (3) und (4) 
Rechtsmittel gegen Urteile der Bezirksgerichte Rechtsmittel gegen Urteile der Bezirksgerichte 

§ 468. (1) Wegen Nichtigkeit kann die Berufung gegen Urteile der 
Bezirksgerichte, sofern sie nicht nach besonderen gesetzlichen Vorschriften auch 
in anderen Fällen zugelassen ist, nur aus einem der folgenden Gründe ergriffen 
werden: 

§ 468. (1) Wegen Nichtigkeit kann die Berufung gegen Urteile der 
Bezirksgerichte, sofern sie nicht nach besonderen gesetzlichen Vorschriften auch 
in anderen Fällen zugelassen ist, nur aus einem der folgenden Gründe ergriffen 
werden: 

 1. bis 2 ...  1. bis 2 ... 
 3. wenn eine Vorschrift verletzt oder vernachlässigt worden ist, deren 

Beobachtung das Gesetz bei sonstiger Nichtigkeit vorschreibt (§§ 126 
Abs. 4, 140 Abs. 1, 144 Abs. 1, 155 Abs. 1, 157 Abs. 2 und 159 Abs. 3, 
221 Abs. 2 (455 Abs. 1), 228, 250, 252, 260, 271, 427 sowie 439 Abs. 1 

 3. wenn eine Vorschrift verletzt oder vernachlässigt worden ist, deren 
Beobachtung das Gesetz bei sonstiger Nichtigkeit vorschreibt (§§ 126 
Abs. 4, 133 Abs. 5, 140 Abs. 1, 144 Abs. 1, 155 Abs. 1, 157 Abs. 2 und 
159 Abs. 3, 221 Abs. 2 (455 Abs. 1), 228, 250, 252, 260, 271, 427 sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und 2), oder wenn einer der im § 281 Abs. 1 Z 4 und 5 erwähnten 
Nichtigkeitsgründe vorliegt; 

439 Abs. 1 und 2), oder wenn einer der im § 281 Abs. 1 Z 4 und 5 
erwähnten Nichtigkeitsgründe vorliegt; 

 4. ...  4. ... 
§ 489. (1) Gegen die vom Landesgericht als Einzelrichter ausgesprochenen 

Urteile kann außer dem Einspruch gemäß § 427 Abs. 3 nur das Rechtsmittel der 
Berufung wegen der in § 281 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 6 bis 11 und § 468 Abs. 1 Z 1 
und 2 aufgezählten Nichtigkeitsgründe oder gegen die im § 464 Z 2 und 3 
genannten Aussprüche ergriffen werden. Für das Verfahren gelten die §§ 281, 
282 Abs. 2, 285 Abs. 2 bis Abs. 5, 465 bis 467, 469 bis 476 und 479 sinngemäß. 
Für den Nichtigkeitsgrund des § 281 Abs. 1 Z 3 gelten die in § 468 Abs. 1 Z 3 
zitierten Bestimmungen. 

§ 489. (1) Gegen die vom Landesgericht als Einzelrichter ausgesprochenen 
Urteile kann außer dem Einspruch gemäß § 427 Abs. 3 nur das Rechtsmittel der 
Berufung wegen der in § 281 Abs. 1 Z 1a bis 5 und 6 bis 11 und § 468 Abs. 1 Z 1 
und 2 aufgezählten Nichtigkeitsgründe oder gegen die im § 464 Z 2 und 3 
genannten Aussprüche ergriffen werden. Für das Verfahren gelten die §§ 281, 
282 Abs. 2, 285 Abs. 2 bis Abs. 5, 465 bis 467, 469 bis 476 und 479 sinngemäß. 
Für den Nichtigkeitsgrund des § 281 Abs. 1 Z 3 gelten die in § 468 Abs. 1 Z 3 
zitierten Bestimmungen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

6. Teil 6. Teil 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 514. (1) bis (31) ... § 514. (1) bis (31) ... 

 (32) §§ 10 Abs. 2, 20a Abs. 1 Z 5, 25 Abs. 7, 31 Abs. 3 Z 6a, Abs. 4 Z 2, 50 
Abs. 3, 56 Abs. 3, 59 Abs. 1 und 2, 65 Z 1 lit. a und b, 66 Abs. 1 Z 1a, 1b und 5, 
Abs. 3 und 4, 66a, 70, 80 Abs. 1, 128 Abs. 1, 133 Abs. 5, 137 Abs. 3, 138 Abs. 2 
und 3, 140 Abs. 1 Z 4, 141 Abs. 4, 142 Abs. 5, 147 Abs. 1, 155 Abs. 1 Z 3, 156 
Abs. 1 Z 2, 157 Abs. 2, 163 Abs. 4, 164 Abs. 2, 165 Abs. 3 bis 5, 171 Abs. 4 Z 2 
lit. a und c, 177 Abs. 5, 181a, 188 Abs. 2, 196 Abs. 2, 197 Abs. 2b, 245 Abs. 3, 
275, 281 Abs. 1 Z 3, 345 Abs. 1 Z 4, 409 Abs. 1, 427 Abs. 2, 445 Abs. 2a, 468 
Abs. 1 Z 3 und 489 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/xxxx treten mit xx. xxxx 2016 in Kraft. 

 (33) §§ 109 Z 3 und 4, 116 und 409 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. August 2016 in Kraft. 

§ 516a. (1) und (2) ... § 516a. (1) und (2) ... 
 (3) §§ 10 Abs. 2, 25 Abs. 7, 65 Z 1 lit. a und b, 66 Abs. 1 Z 1a, 1b und 5, 

Abs. 3 und 4, 66a, 70, 80 Abs. 1, 156 Abs. 1 Z 2, 165 Abs. 3 und 4, 177 Abs. 5, 
181a und 196 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx dienen der Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU des europäischen 
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Parlaments und des Rates über Mindeststandards für die Rechte, die 
Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012, S 57. 

 (4) §§ 50 Abs. 3, 59 Abs. 1 und 2, 157 Abs. 2, 163 Abs. 4, 164 Abs. 2, 165 
Abs. 3 bis 5, 171 Abs. 4 lit. a und c, und 245 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx dienen der Umsetzung der 
Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in 
Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls 
sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und 
das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während 
des Freiheitsentzugs, ABl. Nr. L 294 vom 06.11.2013, S 1. 

 (5) § 409 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/42/EU über die 
Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in 
der Europäischen Union, ABl. Nr. L 127 vom 29.4.2014, S 39. 

Artikel 2 
Änderungen des Strafvollzugsgesetzes 

DRITTER TEIL DRITTER TEIL 
Vollzug der Freiheitsstrafen Vollzug der Freiheitsstrafen 

ZWEITER ABSCHNITT ZWEITER ABSCHNITT 
Grundsätze des Strafvollzuges Grundsätze des Strafvollzuges 

Neunter Unterabschnitt Neunter Unterabschnitt 
Aufsicht Aufsicht 

Flucht Flucht 

§ 106. (1) bis (3) … § 106. (1) bis (3) … 
 (4) § 149 Abs. 5 gilt sinngemäß, wobei nach Maßgabe dieser Bestimmung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auch eine Verständigung im Fall der Wiedereinbringung des Geflohenen zu 
erfolgen hat. 

  

DRITTER ABSCHNITT DRITTER ABSCHNITT 
Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn Monate 

übersteigt 
Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn Monate 

übersteigt 

Vierter Unterabschnitt Vierter Unterabschnitt 
Entlassung Entlassung 

§ 149. (1) bis (4) … § 149. (1) bis (4) … 

(5) Soweit ein Opfer von Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) oder ein Opfer 
gemäß § 65 Z 1 lit. a StPO dies beantragt hat, ist es unverzüglich vom ersten 
unbewachten Verlassen und der bevorstehenden oder erfolgten Entlassung des 
Strafgefangenen zu verständigen. Die Verständigung hat der Anstaltsleiter zu 
veranlassen. 

(5) Soweit ein Opfer (§ 65 Z 1 StPO) dies beantragt hat, ist es unverzüglich 
vom ersten unbewachten Verlassen und der bevorstehenden oder erfolgten 
Entlassung des Strafgefangenen zu verständigen. Die Verständigung hat der 
Anstaltsleiter zu veranlassen. 

SIEBENTER TEIL SIEBENTER TEIL 
Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 

§ 181. (1) bis (26) … § 181. (1) bis (26) … 
 (27) §§ 106 Abs. 4 und 149 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit xx. xxxx 2016 in Kraft. 
 Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union 
 § 181b. §§ 106 Abs. 4 und 149 Abs. 5 in der Fassung des 

Bundesgesetzblattes BGBl. I Nr. xxx/xxxx dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2012/29/EU des europäischen Parlaments und des Rates über Mindeststandards 
für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten 
sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI ABl. Nr. L 315 vom 
14. November 2012 S 57. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 
Änderungen des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes 

Vollstreckung von Verbandsgeldbußen Vollstreckung von Verbandsgeldbußen 
§ 27. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung hat das Gericht den 

Verband schriftlich aufzufordern, die Verbandsgeldbuße binnen 14 Tagen zu 
zahlen, widrigenfalls sie zwangsweise eingetrieben würde. Kommt der Verband 
dieser Aufforderung nicht nach, so ist die gerichtliche Einbringung nach dem 
Gerichtlichen Einbringungsgesetz 1962 zu veranlassen. 

§ 27. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung hat das Gericht den 
Verband schriftlich aufzufordern, die Verbandsgeldbuße binnen 14 Tagen zu 
zahlen, widrigenfalls sie zwangsweise eingetrieben würde. Kommt der Verband 
dieser Aufforderung nicht nach, so ist die gerichtliche Einbringung nach dem 
Gerichtlichen Einbringungsgesetz zu veranlassen. § 409 Abs. 2 zweiter Satz StPO 
ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 28. (1) und (2) … § 28. (1) und (2) … 
 (3) § 27 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt 

mit 1. August 2016 in Kraft. 
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